An [11. Ausfertigung (Stadt)
Stadt Kaltenkirchen [12. Ausfert!gung (Grundstgckselggnt.)
Der Biirgermeister [13. Ausfertigung (Bauaufsicht Kreis)

FB 6 Tiefbau und Stadtplanung _
Holstenstr. 14 Eingang Stadt:

24568 Kaltenkirchen

Az.:

Entwasserungsantrag
(Bitte 3-fach einreichen - nur auf Heftstreifen)

fiir die Herstellung/ Anderung/ Erganzung von Grundstiicksentwisserungsan-
lagen mit Anschluss an die zentrale 6ffentliche Abwasserbeseitigungseinrich-
tung und/oder Versickerung auf dem Grundstiick

Antragsberechtigt ist die Grundstiickseigentiimerin bzw. der Grundstiickseigentiimer sowie die-
sen gleichgestellten Personen (erbbauberechtigte oder dinglich zur Nutzung berechtigte Personen)

A. Angaben zum Grundstiick:
StralRe Hausnummer

24568 Kaltenkirchen

Flur Flurstiick(e)

Gemarkung Kaltenkirchen

B. Angaben zu den Beteiligten:

1. Antragstellende Person
(wenn abweichend vom Grundstiickseigentimerin bzw. -eigentiimer (m/w/d), ist eine entsprechende Vollmacht beizufligen)

Name, Vorname Telefon E-Mail-Adresse

wohnhaft/ ansassig Strafte Hausnummer PLZ Ort

2. Grundstiickseigentiimerin bzw. -eigentiimer oder gleichgestellte Person

(Angabe nur erforderlich, wenn abweichend von 1.)
Name, Vorname Telefon E-Mail-Adresse

wohnhaft/ ansassig Stral’e Hausnummer PLZ Ort

3. Planerstellende Person
Name, Vorname, Firma Telefon E-Mail-Adresse

wohnhaft/ ansassig Straf’e Hausnummer PLZ Ort




- Die Genehmigung dieses Entwasserungsantrags einschlieBlich der Priifbemerkun-
gen ist Voraussetzung fiir die Herstellung/ Anderung/ Erginzung sowie Benutzung
der Grundstiicksentwasserungsanlage.

- Die Genehmigung ist gebuhrenpflichtig entsprechend der Verwaltungsgebihrensatzung
der Stadt Kaltenkirchen, einsehbar unter www.kaltenkirchen.de/ Rathaus & Politik/ Bir-
gerservice/ Ortsrecht: 09 Allgemeine Finanzwirtschaft). Die Gebiihr zahlt i.d.R. die an-
tragstellende Person.

- MalRgebend ist die Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Kaltenkirchen, einsehbar un-
ter www.kaltenkirchen.de/ Rathaus & Politik/ Birgerservice/ Ortsrecht: 07 Offentliche Ein-
richtungen

C. Anlagen (bitte jeder Ausfertigung beifiigen, 3.-9. soweit zutreffend)

1. Auszug aus dem offentlichen Kanalnetzkataster (Sielplan)
(erhaltlich beim Sachgebiet Tiefbau der Stadt Kaltenkirchen, Holstenstralle 14, 24568 Kaltenkirchen per
E-Mail (m.schumacher@kaltenkirchen.de oder m.gerard@kaltenkirchen.de )

2. Lageplan des Grundstiicks mit Entwasserungsanlage

mit Darstellung der Grundstiicksbebauung, Grundstiicksgrenzen, befestigten Flachen und der Entwas-
serungsanlage:

Lage, Hohen, Durchmesser der Leitungen und Reinigungsschachte, Entliftung der Leitungen, Reini-
gungsoffnungen, Schachte, Riickstausicherungen, Hebeanlagen, Abscheider und andere Abwasserbe-
handlungsanlagen sowie die Art der Baustoffe

Bei Anderungen / Ergianzungen der Anlage ist kenntlich zu machen, welche die neuen/ gesnder-
ten und welche bestehende Anlageteile sind.

3. Langsschnitt durch die gesamte Entwasserungsanlage vom StralRenkanal bis zur LUf-
tungsleitung (mit Angaben tiber Héhen (NN), Gefalle und Leitungsquerschnitte)

4. Bemessung der Grund- und Fallleitungen nach DIN 1986-100
(hydraulischer Nachweis der Leitungsquerschnitte)

5. Grundrisse der einzelnen Geschosse
(mit Angaben Uber Gefélle, H6hen (NN), Durchmesser und Werkstoff der Grundleitungen und aller ent-
wasserungstechnischen Einrichtungen)

6. Uberflutungsnachweis nach DIN 1986-100 bei abflusswirksamen Flachen > 800 gm

7. Nachweis Baulasten/ Dienstbarkeiten fiir die Besicherung von Leitungen/ Leitungsteilen auf
Grundstlcken Dritter (zu D 1.2)

8. Beschreibung (Priifbescheid) und Bemessung von abwassertechnischen Sonderein-
richtungen (z.B. Abscheideanlagen, siehe D 2.4)

9. Bemessung, von Versickerungsanlagen gem. DWA-Arbeitsblattern A-117, bzw. A-138-1 (zu
D 3.3) inkl. Beschreibung und technischer Zeichnungen

Fur die Darstellung der Grundstiicksentwasserungsanlage ist bei Bauzeichnungen die nach DIN 1986-
100 vorgeschriebene Kennzeichnung zu verwenden. Die geplanten Niederschlagswasserleitungen
sind blau zu kennzeichnen, die geplanten Schmutzwasserleitungen rot und die Entwasserungsge-
genstinde gelb.

Die fiir die Prifungsvermerke bestimmte griine Farbe darf in den Zeichnungen nicht verwendet werden!
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D. Baubeschreibung:

Grundsatzlich ist zu beachten:

Die Grundstiicksentwasserungsanlagen sind nach den anerkannten Regeln der Technik entspre-
chend DIN 1986-100 in der jeweils als Technischen Baubestimmung verdffentlichten Fassung zu pla-
nen, zu bemessen, herzustellen und zu betreiben. Ergibt sich wahrend der Ausfiihrung einer genehmig-
ten Abwassereinrichtung die Notwendigkeit, von dem genehmigten Plan abzuweichen, so ist die Ab-
weichung sofort anzuzeigen und dafiir eine Nachtragsgenehmigung einzuholen. Alle Anlagen und
Einrichtungen der Grundsticksentwasserungsanlage bedirfen der Genehmigung und der Abnahme
durch die Stadt. Bei Abnahmen mussen alle abzunehmenden Abwassereinrichtungen sichtbar und gut
zuganglich sein.

Wenn Anlagen der Niederschlagswasserbeseitigung neu errichtet oder wesentlich geandert werden,
sollte nach dem Landeswassergesetz des Landes Schleswig-Holstein das Regenwasser vorrangig ver-
sickert werden (§ 44 Abs. 4 LWG). Hierflr ist bei anschlusspflichtigen Grundstiicken eine Befreiung
vom Anschluss- und Benutzungszwang fiir Niederschlagswasser erforderlich. Versickerungsanla-
gen sind Bestandteil der Grundsticksentwasserungsanlage.

Hinweis:
Die Einleitung von Grund- bzw. Drainagewasser (,Fremdwasser*) in das 6ffentliche Kanalsys-
tem ist nicht zulédssig!

1. Allgemeines
1.1 Die Grundstiicksentwasserungsanlage wird

O neu hergestellt (ggf. auch nach Abriss)

O verdandert/ erweitert

und dient einem
O Wohngebaude
O Gewerbebetrieb

Betriebsbeschreibung mit kurzer Darstellung des Betriebs- bzw. Produktionsablaufes hinsichtlich

der Abwasserbeseitigung bitte auf gesonderten Blatt beifiigen!

O sonst. Gebdude bzw. Einrichtungen:

1.2 Alle Teile der Grundstiicksentwasserungsanlage liegen auf dem Grundstiick
O ja

O nein, aber auf Grundstlicken, die ebenfalls in meinem/ unserem Eigentum stehen

O nein, fir die Ableitung von Schmutz- und/oder Regenwasser ist die Inanspruchnahme
von Grundstucken, die in fremdem Eigentum stehen, erforderlich.

Zum Nachweis einer dauerhaften rechtlichen Besicherung der Anlagenteile auf dem
Fremdgrundstick ist beigefugt:

U1 ein Auszug aus dem Grundbuch, Abt. Il — Grunddienstbarkeit oder

LI ein Nachweis Uber die Eintragung einer entsprechenden Baulast im Baulastenverzeich-
nis




2. Schmutzwasser:

2.1 Die Grundstiicksentwédsserung wird an die Schmutzwasserkanalisation ange-
schlossen

O ja, der vorhandene Anschlusskanal wird genutzt

O ja, aber es muss daflr noch ein neuer Anschlusskanal zum Hauptsammelkanal her-
gestellt werden

O zur Ersterschlielung

O nach Teilung zum Anschluss des entstandenen neuen Grundsticks

O zusatzlich zum ersten Anschlusskanal

Die Herstellung des Anschlusskanals ist gesondert bei der Stadt Kaltenkirchen zu
beantragen. Das Formular finden Sie auf der Homepage www.kaltenkirchen.de.

O nein, es ist keine Schmutzwasserkanalisation vor dem Grundstiick vorhanden, das
Schmutzwasser muss dezentral entsorgt werden
(bitte entsprechend in den Antragunterlagen darstellen und erldutern)

2.2 Folgende Abwasseranschlussstellen sind geplant bzw. vorhanden
(bitte Anzahl angeben)

Bereits Neu hinzu- Gesamt | Anschlusswert (I/s)
vorhanden kommend

Spulaborte x2,0=
Urinal (Einzelbecken) x0,8 =
Handwaschbecken, Wasch- x0,5=
tisch

Kichenablaufstellen, Spulbe- x0,8 =
cken

Waschmaschinen x0,8 =
Badewannen, Duschen x0,8 =
Bodenablauf DN 50 x0,8 =
Bodenablauf DN 70 x15=
Bodenablauf DN 100 x2,0=
Sonstige

Gesamt

Einleitwert Q = 0,5 * ¥ (Summe Anschlusswerte)= ..................

2.3 Liegen Objekte (Ablaufstellen z.B. von Waschmaschinen) unterhalb der StraBen-
oberkante (Riickstauebene) z.B. im Keller?

O nein

O ja »diese sind in den Planen entsprechend zu kennzeichnen.
(Schutz gegen Riickstau gemafl Satzung nur Gber automatische elektrische Hebe-
anlagen)

2.4 Sollen Abwasser auBergewo6hnlicher Belastung abgefiihrt werden?

O nein

O ja »Welcher Art? (Bitte Erlauterung, Zeichnungen, Priifbescheid und rechnerische Nachweise
beifligen)

Zur Vorbehandlung der auBergewoéhnlichen Abwasser sind vorgesehen:

O Benzinabscheider nach DIN 1999-100/DIN EN 858

O Fettabscheider nach DIN 4040/ DIN EN 1825-1

O Koaleszenzabscheider nach DIN 4040/ DIN EN 1825-1

O Heizolabscheider nach DIN 4043

O Sonstige:

Die Einleitung dieser Abwésser ist dem Abwasserzweckverband (AZV) Siidholstein zum Zwecke
der Indirekteinleitererfassung und -iiberwachung nach Genehmigung anzuzeigen!
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3. Regenwasser (Niederschlagswasser):

3.1 Die Grundstiicksentwasserung wird an eine dafiir vorgesehene zentrale 6ffentli-
che Einrichtung zur Beseitigung von Regenwasser angeschlossen (Kanal, Sam-
melbecken, Graben o.a.)

O ja (weiter bei 3.3)

O ja, aber nur zum Teil, der Rest soll —ggf. teilweise - versickert werden (weiter bei 3.2)

O ja, aber es muss hierflr ein neuer Anschlusskanal zur Verbindung mit dem Haupt-
sammelkanal in der Strale hergestellt werden (weiter bei 3.3)

O zur Ersterschlieung

O nach Teilung zum Anschluss des entstandenen neuen Grundsticks

O zusatzlich zum ersten Anschlusskanal

Die Herstellung des Anschlusskanals ist gesondert bei der Stadt Kaltenkirchen zu
beantragen. Das Formular finden Sie auf der Homepage www.kaltenkirchen.de.

O nein O das Regenwasser soll vollstandig auf dem Grundstiick versickert werden.
O es ist keine zentrale Regenwasserbeseitigungsanlage vorhanden, an die das
Grundstlick angeschlossen werden kann (weiter bei 3.2)

3.2 Das Niederschlagswasser wird entsprechend der Tabelle in 3.3

O auf dem Grundstiick versickert

. Die Art und der Umfang der Versickerung ist zu beschreiben. Die Versickerungs-
anlage ist im Lageplan darzustellen. Die Bemessung der Versickerungsein-
richtung ist dem Antrag beizufligen.

. Die Versickerungsfahigkeit des Untergrundes sowie der erforderliche Grund-
wasserabstand sind nachzuweisen.

o Die gezielte Versickerung von Niederschlagswasser gilt als Einleitung in ein
Gewasser. In Abstimmung mit dem Kreis Segeberg ist daher im Einzelfall zu
prifen, ob eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich ist. Einen Uberblick
gibt die beigefiigte schematische Ubersicht zur Versickerung entsprechend §
13 Landeswassergesetz S.-H. . Die Unterlagen fur die Untere Wasserbe-
horde des Kreises Segeberg sind mit den Entwasserungsantragsunterlagen
bei der Stadt einzureichen.

O in eine Regenwassernutzungsanlage geleitet

o Lage, Volumen und Anschluss der Anlage sind darzustellen.

o Das genutzte Niederschlagswasser ist anschliefiend einer Schmutzwasser-
leitung zuzuflihren, die Uber eine geeignete Zahlereinrichtung verfugt.

o Es muss ein Antrag auf Befreiung vom Anschluss- u. Benutzungszwang fur

Wasser bei der Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH gestellt werden.

O zum Zwecke der Gartenbewasserung auf dem Grundstiick gesammelt
(ab 1000 Liter Auffangvolumen)
e Lage, Volumen und ggf. der Uberlauf der Anlage sind darzustellen
e Es muss ein Antrag auf Befreiung vom Anschluss- u. Benutzungszwang fur
Wasser bei der Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH gestellt werden.

O in ein Gewasser geleitet
o Art und Umfang der Einleitung sowie die Lage des Gewassers sind darzu-
stellen. Die Zustimmung der Gewassereigentimer/-innen ist nachzuweisen.
. Das Einleiten von Niederschlagswasser in ein Gewasser i.S.d. § 3 WHG be-
darf einer wasserrechtlichen Erlaubnis oder Bewilligung (§ 8 WHG) durch die
Wasserbehodrde des Kreises Segeberg.
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3.3 Tabelle
Folgende Flachen sollen entwéassert werden (Angabe in m?

. . Vorhanden | Neu hinzu- | Gesamtfla- davon
Befestigte Flache kommend che versickert | genutzt

Dachflachen

Verkehrs- und Stellplatz-

flachen (nicht Gberdachte
Flachen, die mit Kraftfahr-
zeugen befahren werden)

befestigte Hof- und We-
geflachen (Asphalt, Plat-
ten, Pflaster)

unbefestigte Hof- und
Wegeflachen

(Sand, Kies, Oko-Pflas-
ter, Rasengittersteine)

Nicht Gberdachte Lager-
flachen

Sonstige Flachen

Summe:

Bemessungsregenspenden fiir Kaltenkirchen (gem. DWD-Kostra2020)
15,2 =243,3 I/s*ha, 15,5 = 306,7 1/s*ha, r5,30 = 443,3 1/s*ha

3.4 Antrag auf Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang
(nur bei anschlusspflichtigen Grundstiicken)

O Da ganz oder teilweise kein Anschluss an die vorhandene zentrale 6ffentliche Nieder-
schlagswasserbeseitigungseinrichtung erfolgen soll, wird eine Befreiung vom Anschluss-
und Benutzungszwang flr die Niederschlagswasserentwasserung beantragt.

E. Unterschriften:

Ort, Datum Ort, Datum

und
Antragstellende Person Planerstellende Person/ Planungsbiiro
(ggf. mit Firmenstempel und (mit Firmenstempel)

ggf. mit Anlage Volimacht
mit Unterschrift Grundstiicks-
eigentiimer/in)
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210-2
Textfeld
oder Grundstück liegt auf einer Altlastenfläche, einer Altlastenverdachtsfläche, auf einer Fläche mit schädlichen Bodenveränderungen oder einer Verdachtsfläche im Sinne des § 2 Abs. 3-6 BundesBodenschutzgesetz (Auskünfte aus dem Boden- und Altlastenkataster erteilt die Untere Bodenschutzbehörde beim Kreis Segeberg)
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